
 

 

Der Antrag und die Beilagen zum Antrag unterliegen der Gebührenpflicht nach dem Gebührengesetz 1957 in der 

gültigen Fassung. Die Eingabegebühr für den Antrag beträgt 13,20 €. Für Beilagen beträgt die Gebühr 3,60 € 
je Bogen, jedoch höchstens 21,80 € je Beilage. Die Vorschreibung erfolgt mittels Zahlschein. 

 
afFunkverein_b.doc; FEB2009 

 
An das 
 

Fernmeldebüro für 
 

 Wien, NÖ. und Bgld.,  1200 Wien Höchstädtplatz 3 

 Steiermark und Kärnten 8010 Graz Maiburgkai 43 – 45 

 Oberösterreich und Salzburg 4020 Linz Freinbergstraße 22 

 Tirol und Vorarlberg 6020 Innsbruck Valiergasse 60 

 

 
Betreff: Antrag auf Erteilung einer Bewilligung für eine Klubfunkstelle 
 
Es wird um Erteilung einer Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Klubfunkstelle eines Amateurfunkvereines oder einer im öffentlichen Interesse 
tätigen Organisation ersucht. 

 
Bewilligungswerber:  

Vergebenen zentrale Vereinsregister Zahl (ZVR-Zahl):  

Adresse des Bewilligungswerbers:  

Telefonnummer:  

Standort der Klubfunkstelle:  

Zweiter Standort:  

sowie beweglich im gesamten Bundesgebiet 

Leistungsstufe:        A    B    C   D    

Wunschrufzeichen:  OE     X       

 
Stationsverantwortlicher:  
  (Vor- und Zuname) (Rufzeichen) 
 

Hauptwohnsitz in OE:  

Telefonnummer:  

 

……………… , …………..          ………………………………… 
          Ort                      Datum                                                                      Unterschrift 

 
Erforderliche Beilagen: 
Dem Antrag sind das Amateurfunkprüfungszeugnis oder ein gemäß § 25 AFG 1998 anerkanntes 
Amateurfunkprüfungszeugnis des Stationsverantwortlichen sowie ein Auszug aus dem Vereinsregister 
anzuschließen. Die Unterlagen können in Kopie beigelegt werden. 
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